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Der Weg in den autoritären Staat

Damals wie heute handelt es sich
um gemeinnützige Arbeiten, die
keinen sozialversicherungsrecht-
lichen Schutz bieten und die
sanktionsbewehrt sind: wer eine
solche zugewiesene Zwangsar-
beit (auch „Prämienarbeit“) ab-
lehnt, dem kann die Sozialhilfe
gekürzt oder sogar zeitweise
ganz gestrichen werden.

Diesen Strafmechanismus
hat es schon immer gegeben, seit
es das Bundessozialhilfegesetz
gibt. Neu bei Hartz IV, also dem
künftigen ab 1.1.2005 geltenden
Sozialgesetzbuch II, ist aber, dass
solche rechtlosen Billigjobs jetzt
gesetzlich verankert und mas-
senweise verordnet werden sol-
len.

Dabei sind sich Gewerk-
schaften, Beschäftigte, Arbeitslo-
seninitiativen und Kritiker einig,
dass solche Arbeiten keine Per-
spektive für die Betroffenen bie-
ten. Weil alle wissen, dass: re-
guläre Arbeitsplätze fehlen, von
denen Mensch leben kann; über
die „1-Euro-Jobs“ bei den Ärm-
sten der Armen gespart werden
soll; damit die Arbeitslosenstati-
stik geschönt werden soll, solche
Pflichtarbeiten bestehende tarif-
lich abgesicherte Vollzeit- und
Teilzeitarbeitsplätze bei Kom-
munen und Wohlfahrtsverbän-
den gefährden; die Rationalisie-
rungs- und Arbeitsplatzvernich-
tungsmaschinerie insbesondere
bei Konzernen täglich weiter
geht; es schliesslich einen volks-

wirtschaftlichen Unsinn ohnes-
gleichen darstellt, kaufkraft-
schwachen Bevölkerungsgrup-
pen auch noch den letzten Cent
aus der Tasche zu ziehen.

Neu ist aber auch, dass die
Hartz-Gesetze von einer „rotgrü-
nen“ Bundesregierung gemacht
werden, bestärkt durch CDU-
CSUFDP, die zusammen die
heimliche Koalition des Schre-
ckens im Bundestag bilden. 

Dabei ändern einzelne Kor-
rekturen – die wohl nur durch
den Druck auf der Straße verur-
sacht sind - nichts am Konstruk-
tionsfehler von Hartz IV, denn
weiterhin stellt die Arbeits-
marktdeform nichts weiter dar
als die durchgängige Etablierung
eines Niedriglohnsektors mit
sonder- oder untertariflicher Be-
zahlung, die Schaffung von Ar-
mut per Gesetz und die damit
einhergehende Kriminalisierung
von Armut. Gleichzeitig wird
privater Reichtum steuerpoli-
tisch gefördert und wichtige ho-
heitliche Aufgaben der sozialen
Daseinsfürsorge durch Privati-
sierung auf allen staatlichen Ebe-
nen auf dem Altar des „freien
Marktes“ geopfert.

In den kommenden Monaten
wird es kurzfristig auch darum
gehen, zumindest die schlimm-

sten Folgen von Hartz IV noch
vom Tisch zu bekommen:

Das Niveau des Existenzmi-
nimums muss um 30 % angeho-
ben werden, denn durch die Ma-
nipulationen und Deckelungen
der Vergangenheit schützt die
jetzige Sozialhilfe (bzw. das künf-
tige ALG II) schon lange nicht
mehr vor Armut

Die Abschaffung der Zumut-
barkeitsregelung im SGB II und
damit des Berufs- und Qualifi-
zierungsschutzes muss rückgän-
gig gemacht werden

Der Angriff auf die Alters-
vorsorge künftiger ALG-II-Emp-
fänger durch die niedrigen Frei-
beträge muss geändert werden.

Langfristig freilich bedarf es
zur Herstellung eines Mindest-
masses an sozialer Gerechtigkeit
einer Richtungsänderung in der
Politik insgesamt: Einbau einer
armutsfesten Mindestsicherung
in das soziale Sicherungssystem,
Installierung eines staatlichen
Mindestlohnes statt Förderung
entrechteter Beschäftigungsver-
hältnisse und Heranziehung des
gesellschaftlichen Reichtums zur
Finanzierung wichtiger infra-
struktuller Aufgaben.

Es gibt politische Alternati-
ven, wir müssen sie gemeinsam
deutlich machen!

Armenkontrolle und
Sozialdetektive

Das Elberfelder System aus
dem Jahre 1861

„Die Armenpfleger sind ver-
pflichtet, die Armen des Quar-
tiers fleißig, mindestens alle vier-
zehn Tage einmal, in ihren Woh-
nungen zu besuchen, eingetrete-
ne Veränderungen im Personen-
bestande der Familien-An-
gehörigen in den Abhörbogen
aufzunehmen, von der etwa ver-
änderten Höhe des Einkommens
sich eine genaue Kenntnis zu ver-
schaffen, auch das Vorhanden-
sein der bewilligten Kleidungs-
stücke, des Bettwerks und Haus-
gerätes zu überwachen. Bei die-
sen Besuchen wird der Armen-
pfleger jede ihm entgegentreten-
de Unordnung und Unsitte rü-
gen, zur Ordnung, Reinlichkeit
und Ehrbarkeit ermahnen, den
Eltern die gute Erziehung der
Kinder und die Aufsicht auf de-
ren fleißigen Schulbesuch, den
Kindern die Ehrfurcht gegen die
Eltern und deren Unterstützung
empfehlen und, bekleidet mit
dem Ansehen eines Organs der
städtischen Obrigkeit, überhaupt
auf das sittliche Gefühl des Ar-
men eine heilsame Einwirkung
zu gewinnen suchen.“ (1)

Das MANNHEIMER System
aus dem Jahre 2003

„Dem muss aber auch eine
verstärkte Prüfung und Kontrol-
le der Berechtigung zum Emp-
fang von Sozialleistungen ge-
genübergestellt werden. Deshalb
sollte der bereits bestehende Be-
ratungs- und Ermittlungsdienst
um weitere Mitarbeiter/innen
aufgestockt werden (die entspre-
chenden Personalkosten sind
dann beim Fachbereich 50 ins
Budget aufzunehmen). Bei ent-
sprechender Kontrolldichte
ließen sich sicherlich erhebliche
Einsparungen erzielen. Die Er-
mittlung der Tatbestände (fal-
sche bzw. verschwiegene Vermö-
gensangaben und Einkünfte,
vorgetäuschte Bedarfslagen, zu 

Fortsetzung auf letzter Seite

Hartz IV beschädigt demokratische und soziale Grundrechte 111 Hausbesuche täglich?!

Auf der Straße regt sich Protest gegen die Zumutungen der Regierung

Als sich in den 80- und

90-er Jahren Erwerbs-

loseninitiativen über

den Begriff „Zwangsarbeit“ aus-

einandersetzten, meinten sie die

heutigen sog. „1-Euro-Jobs“, die

mit der bevorstehenden Zusam-

menlegung von Arbeitslosen-

und Sozialhilfe durch die Hartz-

Gesetze zur flächendeckenden

Normalität werden sollen.
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Ein sozialpolitischer Skandal
Der Mannheimer Sozialkahlschlag als Vorgriff auf „Hartz IV“ und „ALG II“

pauschalen für Bekleidung und
Schuhe von bisher 260 EUR pro
Jahr und Person auf 240 EUR.

Die Bekleidungsbeihilfe für
Kleinstkinder bis zu einem Jahr
wird von bisher 608 EUR auf 255
EUR drastisch abgesenkt.

Kürzung der Bekleidungs-
pauschale für Schwangere von
bisher 291 EUR auf 128 EUR.

Komplette Streichung der
Sonderausstattung an Beklei-
dung für Kur- und Erholungs-
aufenthalt, für Krankenhausauf-
enthalt, für Trauerbekleidung
und für Eheringe sowie der Be-
kleidungsbeihilfe bei Strafentlas-
senen.

Halbierung der Neupreise
für Möbel (ein komplettes Bett
kostet danach 66 EUR!).

Bei Elektrogeräten und Mö-
bel soll generell auf Second-
Hand- und auf Gebrauchtwaren-
läden der Wohlfahrtsverbände
verwiesen werden.

Bei der Neuanschaffung sol-
len Öfen auf ein Verleihsystem
umgestellt werden.

Die Krankenversicherungs-
beiträge von nicht versicherten
Sozialhilfeempfängern soll
durch „Gleitzonenbeschäfti-
gungsverhältnisse“ finanziert
werden.

Schaffung einer Art SOKO
für die „100 höchsten Zahlfälle“.

Gigantischer Ausbau des
„Fahndungs- und Ermittlungs-

dienstes“ (siehe Beitrag Seite 1).
Wenn ein Sozialhilfebezieher

drei Wochen in Urlaub machen
will, wird die Sozialhilfe in die-
ser Zeit künftig gestrichen.

Bei einem besuchsweisen
Aufenthalt eines Sozialhilfeemp-
fängers bis zu 2 Monaten inner-
halb Baden-Württembergs wird
die Hilfe künftig in dieser Zeit
nicht mehr weiter gezahlt.

Der bisherige erhöhte an-
rechnungsfreie Freibetrag wegen
Erwerbstätigkeit von ca. 400 EUR
wird, wenn es sich bei der Tätig-
keit um Hilfe im Haushalt han-
delt, auf ca. 150 EUR reduziert.

Die Zuzahlung für Brillenge-
stelle wird aufgehoben.

Ärztliche Verordnungen für
Massagen und Krankengymna-
stik werden auf das Niveau der
Krankenkassen reduziert.

Streichung jeglicher bisher e-
xistierender Bonusregelungen.

Die Beihilfe für Konfirmation
wird von 181 EUR auf 164 EUR
gesenkt.

Die Bewirtungsbeihilfe von
bisher 80,-- EUR wird ersatzlos
gestrichen.

Für Arbeitskleidung wird
grundsätzlich keine Beihilfe
mehr gewährt.

Eine Beihilfe für einen ge-
brauchten Kinderhochstuhl wird
nur noch im Einzelfall gewährt.

Die Beihilfe für Duschstange
und Duschvorhang wird auf ins-

gesamt 45 EUR festgesetzt.
Für Schlaf- oder Wolldecken

wird keine Beihilfe mehr ge-
währt.

Für Bodenbelag wird der
qm-Preis von 7,20 EUR inklusive
Material auf 4 EUR gesenkt.

Der grundsätzliche An-
spruch auf eine Nähmaschine
entfällt.

Der Mehrbedarf wegen feh-
lender Möglichkeit, die Wäsche
selbst zu waschen, wird von 20
EUR auf 15 EUR monatlich ge-
senkt.

Die Beihilfe für ein Putzmit-
telpaket beträgt pauschal unab-
hängig von der Haushaltsgröße
100 EUR je Haushalt.

Die Beihilfe für eine Schulta-
sche wird auf 25 EUR festgelegt

Bei Klassenfahrten und
Schullandheimaufenthalten kön-
nen zwar weiterhin Kosten bis
230 EUR anerkannt werden, aber
nur dann, wenn eine Bescheini-
gung über den regelmäßigen
Schulbesuch vorgelegt wird.

Für ein gebrauchtes Radio-
Gerät wird eine Beihilfe von 13
EUR festgesetzt.

Und so wird bereits jetzt im
Vorgriff auf das SGB II in Mann-
heim auf brutale Weise erprobt,
was Hartz IV bundesweit bedeu-
tet: ein Massenverarmungs- und
Entrechtungsprogramm, das es
im Nachkriegsdeutschland so
noch nicht gegeben hat.

Besagte Kürzungen wurden im
Sozialdezernat III ausgeheckt
und tragen eindeutig Züge des
seit Sommer 2003 residierenden
Sozialamtsleiters Hermann Genz
(SPD), der bereits durch das
„Kölner Modell“ Kritiker auf den
Plan rief. 

Die „Initiative gegen Mann-
heimer Sozialkahlschlag“ hat im
Februar 2004 beim Regierungs-
präsidium Karlsruhe eine Über-
prüfung der Beschlüsse auf de-
ren Rechtmäßigkeit hin bean-
tragt, da mehrere Punkte für
rechtswidrig erachtet werden.
Bis heute erfolgte seitens Regie-
rungspräsidium keine schriftli-
che Antwort ... Sie werden wis-
sen, warum. Eindeutiges Ziel der
Streichorgie: Einsparungen in
Höhe von ca. 22 Millionen EUR
von 2004 bis 2006 bei den städti-
schen Ausgaben. Perfide ist be-
sonders auch die Sprachwahl:
während Sozialhilfehaushalten
faktisch Geld aus der Tasche ge-
zogen wird, wird in einer Vorla-
ge von „Haushaltskonsolidie-
rung durch Verbesserung der So-
zialhilfe“ schwadroniert.

Was beinhalten die Beschlüs-
se nun an konkreten Streichun-
gen und Kürzungen für Sozial-
hilfehaushalte in Mannheim?

Kürzung der qm-Preise für
angemessenen Wohnraum (auf
4,60 EUR bei Neuanträgen!), Ab-
senkung der angemessenen
Wohnungsgrößen um 10 Pro-
zent.

Kürzung der Mehraufwand-
sentschädigung für gemeinnüt-
zige Arbeit (Arbeitspflicht) von
2.-EUR / 2,30 EUR auf 1.-EUR
pro Stunde.

Kürzung der Ergänzungs-

Die Stadt Mannheim hat

durch gemeinderätli-

che Beschlüsse in der

letzten Legislaturperiode eine

beispiellose Kürzungsorgie im

Bereich der Sozialhilfe eingeleitet

und sich über die baden-würt-

tembergischen Sozialhilferichtli-

nien hinweg gesetzt. Nicht nur

die bürgerlichen Fraktionen, son-

dern auch die SPD hat für die

Sparbeschlüsse gestimmt. 
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Es trifft auch Beschäftigte
Hartz IV – ein Gesetz auch gegen die Beschäftigten

Verunsicherung bestand und be-
steht darüber, dass von den Be-
schäftigten niemand genau weiß,
ob und wie ihre Arbeit und der
Arbeitsplatz aussehen. Sicher ist
nur, dass nichts bleibt, wie es war.
Im „Haushaltskonsolidierungs-
programm“ des Fachbereiches
Soziale Sicherung wird offen von
einem deutlichen Abbau von
Sachbearbeiterstellen gespro-
chen, unklar ist bei der Zusam-
menlegung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe, in welchem or-
ganisatorischen und arbeits-
rechtlichen Verhältnis sich die
Beschäftigten wiederfinden, wel-
che Tarifverträge gelten, welche
Personalvertretungen für wen
und was zuständig sind.

Verärgerung besteht darüber,

dass die Folgen des handwerk-
lich miserablen Gesetzes von den
Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes zu tragen sind. So wur-
de im Fachbereich Soziale Siche-
rung eine Urlaubssperre für das
letzte Quartal 2004 verhängt,
Überstunden sind jetzt schon zur
Regel geworden – ohne dass
dafür ein Ausgleich in Freizeit o-
der Geld zu erwarten ist – und je-
der weiß, dass der Druck und die
individuellen Notlagen der Be-
troffenen es unmöglich machen
wird, diesen Urlaubsanspruch
am Anfang des neuen Jahres ein-
zufordern.

Aus dieser Drucksituation
entsteht eine Verängstigung, die
auch mit der Sorge um den eige-

nen Arbeitsplatz verbunden ist.
Sicherlich taucht hier und da
auch klammheimliche oder auch
offene Freude darüber auf, dass
Sozialhilfeempfänger jetzt ihre
Möbel beim Sperrmüll besorgen,
Kleiderkammern und Ar-
menküchen aufsuchen und wie-
der in Baracken ziehen sollen.
Kampagnen wie die medien-
wirksam aufbereitete Geschichte
von „Florida-Rolf“, Debatten um
den Missbrauch von Sozialhilfe
usw. verfehlen bei manchen fru-
strierten Mitarbeitern ihre Wir-
kung nicht.

Dennoch kann bei der Mehr-
heit der Beschäftigten davon aus-
gegangen werden, dass in Kennt-
nis der sozialen Situation der Be-

die verschärften Zumutbarkeits-
regeln werden Erwerbslose ge-
zwungen, selbst noch Arbeits-
verhältnisse zu akzeptieren, de-
ren Bezahlung bis zu 30% unter
dem ortüblichen Lohn liegt. Vor
diesem Hintergrund wird der
Druck auf die Tarifverträge, die
Löhne und Arbeitsbedingungen
erheblich zunehmen.
Im Hinblick auf Hartz IV treten
wir für folgende Forderungen ein:
Die Bundesagentur für Arbeit
darf nicht zerschlagen werden.
Die Arbeitsplätze der Beschäftig-
ten der Bundesagentur und der
kommunalen Sozialämter dür-
fen bei der Umsetzung von Hatz
IV nicht abgebaut werden, ihre
Arbeits- und Einkommensbedin-
gungen dürfen nicht verschlech-
tert werden.  
Das ALG II muss angehoben
werden.

Resolution
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ver.di-Fachtagung zu Hartz IV am 20.09.04 in Esslingen

troffenen die von Hartz IV ange-
priesene Losung „Fördern und
Fordern“ nicht funktionieren
kann. Wo sind in Mannheim die
preisgünstigen Wohnungen mit
einem Quadratmeterpreis von
4,60 Euro, wenn selbst die städti-
sche GBG keine entsprechenden
Sozialwohnungen bereitstellen
kann? Wo sind die Ausbildungs-
plätze für Jugendliche – Last-Mi-
nute-Aktionen der Arbeitsagen-
tur werden von Hunderten von
Jugendlichen besucht – aber sie
finden eben keine Ausbildungs-
plätze. 

Würde man mit gleicher En-
ergie, die jetzt gegen die Betrof-
fenen Arbeitssuchenden und So-
zialhilfeempfänger eingesetzt
wird, von den Unternehmen und
Betrieben fordern, keine Arbeits-
plätze abzubauen – auch wenn
dabei der Profit geschmälert
würde, wäre dies ein sinnvolle-
res Vorhaben. Würde man Be-
trieben verwehren,  sich den
Steuerzahlungen zu entziehen,
wäre dies nur konsequent. Von
den viele Unternehmen, die sich
immer gerne durch Steuerge-
schenke und günstige Standort-
bedingungen fördern ließen,
auch etwas zu fordern, nämlich
Arbeits- und Ausbildungsplätze
zu errichten, dies wäre eine Poli-
tik, die etwas verändern könnte.
Damit würde die Parole „För-
dern und Fordern“ einen sinn-
vollen, neuen Klang bekommen.

Die Zumutbarkeitsregeln müs-
sen geändert werden: es sind nur
Tätigkeiten zumutbar, die nach
den Tarifverträgen bzw. der
ortsüblichen Entlohnung vergü-
tet  werden.
Vertrauensschutz für 58-jährige,
in dem sie aus der Pflicht für Ver-
mittlung herausgenommen wer-
den und nicht in Leistungen von
Vorruhestandsverträgen einge-
griffen wird.
Die Anrechnungsgrenze für Ver-
mögen und Angespartes für die
Altersversorgung ist zu erhöhen.
Der Freibetrag für das Heranzie-
hen des Vermögens von Ver-
wandten, die in der Hausge-
meinschaft leben, ist zu erhöhen.
Jugendlichen unter 25 Jahren
sind Ausbildungsangebote zu
unterbreiten. Die Finanzierung
der Ausbildung muss gesichert
sein. Nach den bisher vorliegen-

den Zahlen zeichnet sich ab, dass
trotz des Ausbildungspaktes
zwischen Bundesregierung und
Wirtschaft bei weitem nicht die
erforderliche Zahl an Ausbil-
dungsplätzen in den Betrieben
und Dienststellen zur Verfügung
gestellt wird.
Schwerbehinderte Personen
müssen einen Rechtsanspruch
auf einen Arbeitsplatz haben, der
ihrer Behinderung entspricht.
Wir treten dafür ein, dass öffent-
lich geförderte Beschäftigung re-
guläre Arbeitsplätze nicht ver-
drängen und vernichten darf.
Hierfür sind nur zusätzliche Ar-
beitsplätze anzubieten. 
Arbeitsgelegenheiten für Lang-
zeitarbeitslose sind angemessen
zu bezahlen. Arbeit muss sich
auch für diese Menschen lohnen.
Keine Absenkung des Spitzen-
steuersatzes von 45% auf 42%.

Wir wehren uns gegen
Versuche, den Beschäf-
tigten in den kommu-

nalen Sozialämtern und den A-
genturen für Arbeit die Verant-
wortung für Misserfolge bei der
Umsetzung von Hartz IV in die
Schuhe zu schieben. Ebenso we-
nig wie Arbeitslose fehlende Ar-
beitsplätze und ihre eigene Ar-
beitslosigkeit verschuldet haben
sind die betroffenen Beschäftig-
ten verantwortlich für Un-
zulänglichkeit und Lücken in
den Gesetzen. Die „Täter“ sitzen
nicht in den Agenturen für Arbeit
und den kommunalen Sozialäm-
tern, sondern in Berlin und in den
Landeshauptstädten!
Mit der Absenkung der Arbeits-
losenhilfe auf Sozialhilfeniveau
droht vielen Erwerbslosen und
ArbeitnehmerInnen ein sozialer
Abstieg bis in die Armut. Durch

Hartz IV ist für die Be-
schäftigten in den Sozi-
alleistungsbehörden, so

im Fachbereich Soziale Siche-
rung, Arbeitshilfen und Senioren
(Sozialamt) – sowie in den wei-
teren Behörden wie z.B. im Fach-
bereich Wohnen und Stadter-
neuerung  zu einem Begriff ge-
worden, der mit einem hohen
Maß an Verunsicherung, Verär-
gerung und Verängstigung ver-
bunden ist. Montagsdemonstration vor dem Wasserturm
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Arbeitslose aufgepasst!
Tipps zum Formular Arbeitslosengeld II (ALG II)

1) Was ist eine Bedarfsgemein-
schaft?

Zur Bedarfsgemeinschaft
zählen der Arbeitslose selbst, der
im Haushalt lebende Partner
(auch Partner einer eheähnlichen
Gemeinschaft!) sowie die im
Haushalt lebenden minderjähri-
gen und unverheirateten Kinder.
Einkommen und Vermögen der
Mitglieder einer Bedarfsgemein-
schaft werden bei der ALG-II-Be-
rechnung zusammen gezählt
und können dazu führen, dass
viele Haushalte geringere Lei-
stungen erhalten oder ganz aus
dem Leistungsbezug heraus fal-
len.

2) Wann ist eine „eheähnli-
che Gemeinschaft“ (EG) eine
Bedarfsgemeinschaft?

Nach einem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes werden
strenge Kriterien an das Vorlie-
gen eine EG geknüpft. Entschei-
dend für eine EG ist, ob es sich
um eine sog. "Einstehgemein-
schaft" handelt: wenn erkennbar
ist, dass die Partner in jeder Le-
benssituation gegenseitig fürein-
ander da sind, füreinander ein-
stehen und man gegenseitige
Verantwortung füreinander
übernimmt. Aspekte einer sol-
chen Einstehgemeinschaft sind
eine Lebensgemeinschaft von
Frau und Mann, die dauerhaft
angelegt ist und daneben keine
Beziehungen gleicher Art zuläßt.

Indizien für eine EG seitens
der Behörden können sein:

ein gemeinsames Kind /
wenn Kinder oder Angehörige
eines Partners gemeinsam im
Haushalt betreut oder versorgt
werden / ein gemeinsames Kon-
to oder eine Kontovollmacht /
gegenseitige finanzielle Unter-
stützung.

Wenn nicht alle diese Vor-
aussetzungen in einer gemeinsa-
men Wohnung vorliegen (z. B.
bei Wohngemeinschaften), dann
sollte man einzeln und getrennt
das ALG II beantragen.

3) Bei einer Vorladung von
der Agentur für Arbeit oder dem
Sozialamt

Da ihnen die Zeit davon
läuft, gehen Sozialamt und jetzt
auch die Agentur für Arbeit in
Mannheim dazu über, Arbeitslo-
se – teilweise mit der Aufforde-
rung, den ALG-II-Antrag ausge-
füllt mit zu bringen – unter
Druck zu setzen (z. B. 3-tägige
Trainingsmaßnahmen, um den
Antrag auszufüllen!). Falls Sie ei-
ne solche „Einladung“ von der
Agentur erhalten, sollten Sie die-
se wahrnehmen, um die negati-
ven Folgen (Säumniszeit) zu ver-
meiden. Es gibt aber keine ge-
setzliche Grundlage, den ALG-II-
Antrag schon jetzt ausgefüllt
vorzulegen. Sagen Sie das der
Sachbearbeitung, falls Ihnen ge-
droht wird, lassen Sie sich das
schriftlich bestätigen und/oder
machen Sie ein Gedächtnisproto-
koll. Lassen Sie sich deshalb Zeit
für das Ausfüllen, lesen Sie sich
das komplette Formular erst
ganz in Ruhe durch, fragen Sie
Bekannte oder gehen Sie vorher
in eine ämterunabhängige Bera-
tungsstelle! Denn theoretisch hat
man bis Januar 2005 Zeit, den An-
trag abzugeben. Es ist aber emp-
fehlenswert, die Abgabe nicht zu
lange hinaus zu zögern, weil man
sonst Gefahr läuft, im Januar
2005 völlig ohne Leistung da zu
stehen.

4) Sofort Wohngeld beantra-
gen – Zuschlag zum ALG II

Alle Arbeitslosen, die noch
keinen Wohngeldantrag gestellt
haben, sollten dies schleunigst
tun! Nähere Angaben weiter un-
ten unter X.

Die weiteren Hinweise folgen den
römischen Ziffern im ALG II-An-
trag:
I) Allgemeine Daten des An-
tragstellers

Hier wird nach den Mitglie-
dern der „Bedarfsgemeinschaft“
gefragt. Mitglieder einer Be-
darfsgemeinschaft können ge-
genüber der zuständigen Behör-
de erklären, dass Sie sich nicht
durch den Antragsteller sondern

selbst vertreten wollen. 
Die Beantwortung der hier

gestellten Frage nach Telefon-
nummer und Email-Adresse ist
freiwillig!

Zur Bankverbindung: Falls
man kein Girokonto hat, wird der
Nachweis durch eine Bescheini-
gung der Bank oder Sparkasse
verlangt. Es genügt ein Nachweis
dahin gehend, dass ein Girokon-
to nicht eröffnet werden kann. Es
muss nicht mehr nachgewiesen
werden, warum ein Konto nicht
eröffnet werden kann. Es ist bis-
her unklar, ob die Agentur für Ar-
beit eine kostenfreie Barauszah-
lung ermöglicht oder ob sie auch
die Kosten für die Ausstellung
von Bar-Schecks den Erwerbslo-
sen ohne Konto in Rechnung
stellt!

II) Persönliche Verhältnisse
In die rechte Spalte nichts

eintragen, wenn keine eheähnli-
che Gemeinschaft vorliegt.

Datenschützer empfehlen,
beim Familienstand die Angabe
„seit wann“ nur dann zu beant-
worten, wenn man „dauernd ge-
trennt“ lebt, „geschieden“ oder
„verwitwet“ ist.

Eine stationäre Unterbrin-
gung muss nur dann angegeben
werden, wenn sie länger als 6
Monate andauert. Der Grund der
stationären Unterbringung darf
hier nicht erfragt werden.

Bei der Familienversiche-
rung muss nur der Hauptversi-
cherte (der Elternteil, der in einer
gesetzlichen Krankenversiche-
rung ist) angegeben werden. Ei-
ne Familienversicherung ist über
das 23. Lebensjahr hinaus mög-
lich bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres, wenn man sich
noch in einer Schul- oder Berufs-
ausbildung befindet.

III) Persönliche Verhältnisse
der mit dem Antragsteller in ei-
nem Haushalt lebenden weite-
ren Personen

Gefragt wird nach "weiteren
Angehörigen" im Haushalt, wo-
mit Verwandte oder Verschwä-
gerte gemeint sind (Onkel, Ge-
schwister, erwachsene Kinder
usw.). Wenn dies zutrifft, dann
geht die Behörde schlitzohriger-
weise davon aus, dass Sie von
diesen Personen unterstützt wer-
den. Aber: Sie müssen Personen

nur dann angeben, wenn aus ei-
nem Topf tatsächlich gemeinsam
gewirtschaftet wird. Und auch
klassische Wohngemeinschaften
sind üblicherweise keine Haus-
haltsgemeinschaften!

Wenn Sie mit Angehörigen -
und nur mit diesen - die Woh-
nung teilen, stellen Sie mündlich,
besser schriftlich auf einem ge-
sonderten Blatt Papier klar, dass
nicht gemeinsam aus einem Topf
gewirtschaftet und keine Unter-
stützung geleistet wird.

Ein Untermietvertrag ist all-
gemein ein guter Beleg dafür,
dass man zwar die Wohnung
teilt, aber nicht aus einem Topf
wirtschaftet. Die Fragen zur
Kranken- und Rentenversiche-
rung sind nur zu beantworten,
wenn es sich um Mitglieder einer
Bedarfsgemeinschaft handelt.

Bei den Angaben zum „Fa-
milienstand – seit wann“ gilt das
weiter oben Gesagte.

Datenschützer empfehlen,
bei „Auszubildender – auch in
Schulbildung“ den Namen und
die Anschrift des Arbeitgebers
bzw. der Schule zunächst nicht
zu beantworten.

Eine stationäre Unterbrin-
gung muss auch bei Minder-
jährigen nur dann angegeben
werden, wenn sie länger als 6
Monate andauert (siehe auch
weiter oben).

IV) Leistungen für besondere
Mehrbedarfe

Nur Mitglieder einer Be-
darfsgemeinschaft können einen
Anspruch auf einen besonderen
Mehrbedarf haben, weshalb An-
gaben über Angehörige außer-
halb der Bedarfsgemeinschaft
hier unterbleiben sollten.

Zum Nachweis der Schwan-
gerschaft genügt auch ein ärztli-
ches Attest (anstatt Mutterpass).
Es darf auf keinen Fall eine Ko-
pie des Mutterpasses zu den Ak-
ten genommen werden.

V) Wohnverhältnisse des An-
tragstellers und der im Haushalt
lebenden weiteren Personen

Auch hier müssen nur Anga-
ben zu Personen einer Bedarfs-
gemeinschaft gemacht werden.

VI) Einkommensverhältnisse
des Antragstellers und der im
Haushalt lebenden weiteren
Personen

Angaben müssen nur für die
Mitglieder einer Bedarfsgemein-
schaft gemacht werden.

Fortsetzung nächste Seite

Die nachfolgenden Tipps
für Betroffene sind zu-
sammengestellt aus di-

versen Publikationen. Es handelt
sich um Hinweise, die keinen
rechtsverbindlichen Charakter
haben, die allerdings nach be-
stem Wissen und Gewissen zu-
sammen gestellt sind. Zunächst
einige Informationen in Form
von vier allgemeinen Tipps, die
für das  Ausfüllen des Antrags
wichtig sein können.
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Fortsetzung von voriger Seite
Es gibt auch Einkommen, das

nicht angegeben werden muss,
z.B. Zuwendungen der Freien
Wohlfahrtspflege (siehe § 11 Abs.
3 SGB II).

Beim Kindergeld sollte man
die nicht erforderlichen Angaben
auf dem Kontoauszug schwär-
zen.

VII) Vermögensverhältnisse des
Antragstellers und der im
Haushalt lebenden weiteren
Personen

Auch hier müssen nur Ein-
tragungen für Mitglieder einer
Bedarfsgemeinschaft gemacht
werden.

Viele ältere Arbeitslose, die
jahrzehntelang gearbeitet haben,
werden durch die rigiden An-
rechnungsregeln beim Vermö-
gen hart getroffen. Die niedrigen
Freibeträge führen zu einer kal-
ten Enteignung, auch führende

Juristen halten dies für verfas-
sungswidrig.

Riester-Renten und betriebli-
che Altersrenten sind vor dem
Zugriff geschützt, sofern das Al-
tersvorsorgevermögen nicht vor
Eintritt in den Ruhestand ver-
wendet wird.

Unter die Härteklausel fällt
z.B. Vermögen, dessen Verwer-
tung „offensichtlich unwirt-
schaftlich“ ist. Man geht als
Faustregel davon aus, dass dies
bei einem Verlust von mehr als 10
% der Fall ist (Beispiel: Bisherige
Beitragszahlung in eine Kapital-
lebensversicherung: 10.000 EUR,
Rückkaufswert aktuell 7.500
EUR, Verlust: 25 %. Die Verwer-
tung kann nicht verlangt werden).

Der allgemeine Vermögens-
grundfreibetrag beträgt pro Per-
son und vollendetem Lebensjahr
200 EUR, mindestens 4100 EUR,
höchstens aber 13.000 EUR (für
vor dem 1.1.1948 Geborene 520

EUR pro Lebensjahr, maximal
33.800 EUR).

Zusätzlich gibt es einen Frei-
betrag für private Altersvorsorge
von ebenfalls 200 EUR pro Le-
bensjahr, Voraussetzung ist aller-
dings, dass eine Verwertung vor
Eintritt in die Rente ausgeschlos-
sen ist. Und schliesslich gibt es
für „allgemeine Anschaffungen“
noch einen Freibetrag von 750
EUR für jede Person in einer Be-
darfsgemeinschaft.

Es besteht die Möglichkeit,
für herkömmliche Lebensversi-
cherungen, deren Rückkaufs-
wert den allgemeinen Freibetrag
übersteigt, eine Vertragsände-
rung zu vereinbaren. Hier muss
aber ausdrücklich vertraglich ein
Verwertungsausschluss bis zur
Höhe von 200 EUR pro vollen-
detem Lebensjahr mit Wirkung
ab dem 1.1.2005 (und zwar vor
der ALG-II-Antragstellung) ver-
einbart werden. Sinnvoll ist auch

hier, sich die Lebensversicherung
vor einer vertraglichen Ände-
rung bei einer kompetenten Be-
ratungsstelle, z. B. bei der Ver-
braucherberatung, überprüfen
zu lassen.

Die Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz hat einen kur-
zen Leitfaden zur Vermögensan-
rechnung bei ALG II heraus ge-
bracht, Stand: 31.08.2004. Er kann
als pdf-Datei herunter geladen
werden unter: http://www.ver-
braucherzentrale-rlp.de).

VIII) Unterhaltspflichtige An-
gehörige außerhalb der Be-
darfsgemeinschaft

Erhalten Sie tatsächlich Un-
terhalt, so wird dieses angerech-
net. Bekommen Sie faktisch aber
keinen Unterhalt, so erhalten sie
das ALG II ungekürzt. Die Ar-
beitsagentur kann den Unter-
haltsanspruch auf sich überge-

Fortsetzung nächste Seite

Armutsrisiko Kind 
Alleinerziehende besonders betroffen

Doch damit nicht genug. Getreu
dem Motto „die Ärmsten der Ge-
sellschaft müssen auf jeden Fall
immer weiter belastet werden“
wurde der Steuerfreibetrag für
Alleinerziehende bei jeder Stufe
der Steuerreform gesenkt und
damit die Steuerlast erhöht.

Zuletzt wurde durch das
Haushaltsbegleitgesetz vom
29.12.2003  der Haushaltsfreibe-
trag für Alleinerziehende ganz
abgeschafft. Es gibt jetzt nur noch
den sogenannten Entlastungsbe-
trag für Alleinerziehende in
Höhe von 1.308 Euro jährlich. Ei-
ne Regelung, die so eng gefasst
ist, dass viele, die allein Kinder
versorgen und bisher die Steuer-
klasse II bekamen, nun über-
haupt keinerlei steuerliche Entla-

stung mehr bekommen.
Im August diesen Jahres ver-

sandten die Bürgerdienste der
Stadt Mannheim an alle Betroffe-
nen, die bisher Steuerklasse II be-
kamen, entsprechende Fragebö-
gen (Hartz lässt grüßen), in de-
nen die Lebenssituation erläutert
werden muss. Es geht hier in-
zwischen wie beim Alg II um
sehr persönliche, das Alltagsle-
ben betreffende Fragen, die an-
sonsten im Steuerrecht nicht üb-
lich sind.

Dem Fragebogen zufolge be-
kommen den Entlastungsbetrag
nur Alleinerziehende mit Kin-
dern unter 18 Jahren. Es darf kei-

ne weitere volljährige Person im
Haushalt wohnen, auch z.B.
nicht das inzwischen volljährige
ältere Kind, wenn für dieses kein
Kindergeld bezogen wird. Sollte
doch noch eine weitere erwach-
sene Person im Haushalt leben,
darf keine Haushaltsgemein-
schaft bestehen. Bei gemeinsa-
mer Kühlschrankbenutzung und
gemeinsamem Einkaufen ist evtl.
schon der Entlastungbetrag weg.

Aus dem Fragenbogen der
Bürgerdienste:

„...lebe nicht in eheähnlicher
Gemeinschaft oder in einer ein-
getragener Lebenspartnerschaft“

„Es lebt keine andere voll-

jährige Person in meiner Wohnung.“
„...keine Haushaltsgemein-

schaft, weil keine gemeinsame
Wirtschaftsführung vorliegt.“

Man beachte den Zynismus!
Wenn noch ein jüngeres Kind im
Haushalt lebt, aber das ältere
Kind aus dem Gröbsten heraus
ist, sich aber wegen der unsiche-
ren Arbeitsmarktsituation noch
keine eigene Wohnung leisten
kann, gelten Mutter oder Vater
steuerlich wieder als Single.

Beim Verfassen dieses Arti-
kels fiel der Schreiberin die neu-
este Ausgabe der Zeitschrift
„Test“ in die Hände. Den dorti-
gen Informationen zufolge, wur-
den die beschlossenen Ver-
schlechterung – offenbar unter
dem Eindruck der Proteste – wie-
der etwas abgemildert.

Auch für Kinder über 18 Jah-
re, die noch in Ausbildung sind,
soll es wieder einen Freibetrag
geben.

Übrigens. Beim Verfassen
dieses Artikels musste frau darü-
ber nachdenken, dass die Nei-
gung schon in die Jahres gekom-
mener Politiker – man denke nur
an Joschka Fischer – junge Frau-
en in Studentinnen-Alter zu hei-
raten und so für deren Unterhalt
zu sorgen, steuerlich durchaus
großzügig honoriert wird. Trotz
gegenteiliger Bekundungen hat
eine solche Eheschließung offen-
bar einen viel höheren gesell-
schaftlichen Wert als das Versor-
gen von Kindern.

Laut neuester Veröffentli-

chung des Statistischen

Bundesamtes leben in-

zwischen 22 Prozent der Allein-

erziehenden (meist Frauen) mit

einem Kind von Sozialhilfe, bei

Alleinerziehenden mit zwei Kin-

dern sind es bereits 30,5 Prozent

und bei Frauen mit drei und

mehr Kindern mehr als die Hälfte.
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Fortsetzung von voriger Seite
hen lassen, was sie aber nur

in 2 Fällen tut:
Bei Unterhaltsansprüchen

Minderjähriger gegen die Eltern.
Bei Unterhaltsanspruch un-

ter 25-Jähriger in Erstausbildung
gegen die Eltern.

IX) Sonstige Ansprüche ge-
genüber Arbeitgeber, Soziallei-
stungsträger und Schadener-
satzansprüche

Auch hier müssen nur Ein-
tragungen für Mitglieder einer
Bedarfsgemeinschaft gemacht
werden.

X) Weitere Angaben, die für die
Leistungsgewährung von Be-
deutung sein können

Auch hier müssen nur Anga-
ben zu den Personen einer Be-
darfsgemeinschaft gemacht werden.

Bei der Frage nach „früheren
Leistungen“ werden Angaben
nach Auskunft der Bundesagen-
tur für Arbeit nur benötigt, wenn
Leistungen nach dem 1.1.2005
beantragt oder bezogen wurden.

Zur Frage nach dem Wohn-
geld: Nach jetzigem Sachstand
wird der Zuschlag zum ALG II
auch an Arbeitslosenhilfeemp-
fänger gezahlt, wenn der Bezug
von Arbeitslosengeld (ALG)
nicht länger als 2 Jahre zurück
liegt. Wer also bis vor einem Jahr
ALG bezogen hat, bekommt den
Zuschlag für 1 Jahr. Wer bis vor
1 1/2 Jahre ALG bezogen hat,
noch 1/2 Jahr usw. Denn: erhal-

tenes Wohngeld könnte den Zu-
schlag erhöhen, der Arbeitslosen
eventuell zusteht. Und: Beeilung
ist geboten, denn die Bearbeitung
beim früheren Wohnungsamt
(jetzt in E 2, Innenstadt) kann
Monate dauern! Der maximale
Zuschlag zum ALG II ist ge-
deckelt und beträgt 160 EUR pro
Person und 60 EUR pro Kind; er
wird nach 12 Monaten halbiert
und entfällt nach 2 Jahren komplett.

Zusatzblatt 1: Zur Feststellung
der angemessenen Kosten für
Unterkunft und Heizung

Wiederum sind Angaben nur
relevant für Mitglieder einer Be-
darfsgemeinschaft.

Angabe von Telefonnummer
oder Email-Adresse sind auch
hier freiwillig.

Zur „Bankverbindung des
Vermieters“: Die direkte Über-
weisung der Unterkunftskosten
an den Vermieter kommt nach
dem SGB II überhaupt nur in Be-
tracht bei Hilfebedürftigen, die
das 15., jedoch noch nicht das 25.
Lebensjahr vollendet haben, an-
sonsten nur dann, wenn die
zweckentsprechende Verwen-
dung sonst nicht sichergestellt
ist. In allen anderen Fällen bedarf
es einer schriftlichen Zustim-
mung durch den Betroffenen.

Bei „Vorlage Mietvertrag“
wird empfohlen – da der Miet-
vertrag viele sensible Daten ent-
halten kann – einen anderen Be-
leg über die Höhe der aktuellen
Miete vorzulegen.

Zum „freien Wohnrecht“ soll
es ausreichen, so die Auskunft
der Bundesagentur, wenn ange-
geben wird, dass es besteht – die
Angabe bei wem dieses freie
Wohnrecht ausgeübt wird, sei
nicht erforderlich.

Zu den „Nebenkosten“, die
eben so wie die Heizungskosten
übernommen werden müssen,
zählen alle vom Vermieter umla-
gefähigen Betriebskosten: Öf-
fentliche Grundstückskosten
(z.B. Grundsteuer, nicht aber die
Hypothekengewinnabgabe), Ko-
sten der Wasserversorgung
(Wassergeld, Grundgebühren,
Kosten für Zähler und Anlage),
Kosten der Entwässerung (Kanal
etc.), Kosten des Betriebs eines
Aufzugs, Straßenreinigung,
Müllabfuhr, Hausreinigung, Un-
gezieferbekämpfung, Garten-
pflege, Hausbeleuchtung,
Schornsteinreinigung, Sach- und
Haftpflichtversicherung (des
Vermieters), Gemeinschaftsan-
tennenanlage, Sonstige Betriebs-
kosten (z. B. Wartung eines Feu-
erlöschers ...), Kosten für Haus-
wart (Vergütung, Sozialversiche-
rungsbeiträge). Nicht zu den ü-
bernahmefähigen NK zählen
Stromkosten und sonstige Haus-
haltsenergiekosten.

Laufende Kabelfernsehge-
bühren sind als "persönliches Be-
dürfnis des täglichen Lebens" im
Regelsatz enthalten. Ausnahme:
die Kabelgebühren werden vom
Vermieter nicht abänderbar ver-
langt (z. B man hat selbst keinen

Fernseher).
„Wohngeld“ sollte, sofern

noch nicht geschehen, sofort be-
antragt werden (siehe weiter o-
ben Punkt X).

Die Leistungen für Unter-
kunft und Heizung werden in
Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen erbracht, sofern diese
„angemessen“ sind.

Gefragt wird weiter nach
Personen, die „in der Woh-
nung/in dem Haus“ leben. Wenn
überhaupt, dann müssen nur die
Personen angegeben werden, die
Mitglieder der Bedarfsgemein-
schaft in der eigenen Wohnung /
im eigenen Haus sind.

Zusatzblatt 2: Bescheinigung
des Arbeitsentgelts durch den
Arbeitgeber 

Wenn von einem Angehöri-
gen die Verdienstbescheinigung
des Arbeitgebers verlangt wird,
sollte in jedem Fall das neue Zu-
satzblatt (Seite 2) kopiert werden
oder auf der Homepage der Bun-
desagentur für Arbeit (www.ar-
beitsagentur.de) downgeloaded
werden. Aber selbst dann würde
der Arbeitgeber erfahren, dass je-
mand aus der Familie ALG II be-
antragt. Deshalb fordern Daten-
schützer, dass die erforderliche
Angaben auch durch andere Be-
scheinigungen belegt werden
können (z. B. Arbeitsvertrag und
letzte Verdienstabrechnung).

Wer Fragen oder Hinweise
hat, kann sich per E-Mail wen-
den an: egalite@onlinehome.de.

Elternzeit mit ALG II

Grundsätzlich gilt, dass al-
le hilfebedürftigen Er-
werbsfähigen zwischen

15 und 65 Jahren, die nicht dau-
erhaft erwerbsgemindert sind,
unter das SGB II fallen. Wer täg-
lich regelmäßig mindestens 3
Stunden unter den üblichen Be-
dingungen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes arbeiten kann, ist
erwerbsfähig (§ 8 SGB II).

Grundsätzlich ist jede Arbeit
zumutbar.

Ausnahme: wenn durch die
Arbeit die Erziehung eines Kin-
des oder des Kindes des Partners
gefährdet würde.

Die Erziehung eines Kindes,
das das dritte Lebensjahr vollen-
det hat, ist in der Regel nicht ge-
fährdet, soweit seine Betreuung
in einer Tageseinrichtung oder in

Tagespflege im Sinne der Vor-
schriften des Achten Buches oder
auf sonstige Weise sichergestellt ist.

Die Agentur für Arbeit soll in
Zusammenarbeit mit dem örtli-
chen Träger der Sozialhilfe dar-
auf "hinwirken", dass Erziehen-
den vorrangig ein Platz zur Ta-
gesbetreuung des Kindes ange-
boten wird (§ 10 SGB II).

Werdende Mütter, die er-
werbsfähig und hilfebedürftig
sind, erhalten nach der 12.
Schwangerschaftswoche einen
Mehrbedarf von 17 vom Hundert
der nach § 20 maßgebenden Re-
gelleistung (345 EUR West).

Für Personen, die mit einem
oder mehreren minderjährigen
Kindern zusammenleben und al-
lein für deren Pflege und Erzie-
hung sorgen, ist ein Mehrbedarf

anzuerkennen
1. in Höhe von 36 vom Hun-

dert der nach § 20 Abs. 2 maßge-
benden Regelleistung, wenn sie
mit einem Kind unter sieben Jah-
ren oder mit zwei oder drei Kin-
dern unter sechzehn Jahren zu-
sammenleben, oder

2. in Höhe von 12 vom Hun-

dert der nach § 20 Abs. 2 maßge-
benden Regelleistung für jedes
Kind, wenn sich dadurch ein
höherer Vomhundertsatz als
nach der Nummer 1 ergibt, höch-
stens jedoch in Höhe von 60 vom
Hundert der nach § 20 Abs. 2
maßgebenden Regelleistung.

(§ 21 SGB II).
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Kosten der Unterkunft müssen übernommen werden
Auch die Stadt Mannheim kann ein soziales Grundrecht nicht außer Kraft setzen

"Laufende Leistungen für die
Unterkunft werden in Höhe der
tatsächlichen Aufwendungen ge-
währt. Soweit die Aufwendun-
gen für die Unterkunft den der
Besonderheit des Einzelfalles an-
gemessenen Umfang überstei-
gen, sind sie (...) so lange anzu-
erkennen, als es diesen Personen
nicht möglich oder nicht zuzu-
muten ist, durch einen Woh-
nungswechsel, durch Vermieten
oder auf andere Weise die Auf-
wendungen zu senken."

Für die Angemessenheit
von Wohnraum sind die tatsäch-
lichen Mietpreise auf dem örtli-
chen Wohnungsmarkt sowie die
Besonderheit des Einzelfalles
entscheidend. Der örtliche So-
zialhilfeträger muss zunächst die
tatsächlichen Kosten der Unter-
kunft übernehmen (z. B. wenn je-
mand einen Neuantrag auf Hilfe
zum Lebensunterhalt stellt).
Selbst dann, wenn das Sozialamt
die Miete für nicht angemessen
hält, muss den Betreffenden eine
Frist von mehreren Monaten ein-
geräumt werden, um sich eine
preiswertere Wohnung zu su-
chen. Können die Betreffenden,
weil es z. B. keine preiswerten
Wohnungen auf dem lokalen
Wohnungsmarkt gibt, keine an-
dere Wohnung finden, dann
muss der Sozialhilfeträger die
Mietkosten weiter tragen. Die
Bemühungen um eine Woh-
nungssuche müssen allerdings
gegenüber dem Sozialamt nach-
gewiesen werden. 

In Mannheim mangelt es an
bezahlbaren Wohnungen. Der
Leiter des städtischen Woh-
nungsamtes Cibis äußerte ge-
genüber der Lokalpresse, dass es
„keine nennenswerten Leerstän-
de billiger Wohnungen“ gebe.
GBG-Chef Wolfgang Bielmeier
bestätigt seinen ca. 3.000 Sozial-
mietern, dass sie „überprüfbar
angemessen“ lebten und wohnten.

Man fragt sich deshalb, was
die Stadt Mannheim geritten hat,
als verfügt wurde, die Mietober-
grenze für neu abgeschlossene

Mietverhältnisse ab Januar 2004
auf 4,60 EUR / qm abzusenken.
Mit einer hanebüchenen Begrün-
dung. Diese willkürliche Festset-
zung dürfte einer gerichtlichen
Überprüfung nicht standhalten.
Im gleichen Zug wurden die
Obergrenzen für die angemesse-
ne Wohnungsgröße vom Sozial-
dezernat – ebenfalls willkürlich –
um 10 % abgesenkt. 

Bei einem notwendigen Um-
zug müssen die Kosten eines

Umzugs vom Sozialhilfeträger
übernommen werden. Woh-
nungsbeschaffungskosten und
Mietkautionen können über-
nommen werden. Für Betroffene:
vor einem Umzug eine allgemeine
Sozialberatungsstelle aufsuchen!

Die nachfolgende Tabelle li-
stet auf, was als zumutbare
Wohnraumgröße in qm angese-
hen wird – auch an diesen Zah-
len ist zu erkennen, dass die ver-
ordneten Wohnraumgrößen in

Mannheim willkürkich aus der
Reihe tanzen.

Behinderte Menschen haben
Anspruch auf Hilfe zur Beschaf-
fung und Erhaltung einer Woh-
nung, die ihren besonderen Be-
dürfnissen entspricht. In Schwe-
rin z.B. wird empfohlen, dass be-
hinderten Menschen und Allein-
erziehenden mit Kindern ab dem
vollendeten 6. Lebensjahr eine
zusätzliche Wohnfläche von bis
zu 15 qm zugebilligt werden kann.

Nach Recht und Gesetz

müssen die Kosten der

Unterkunft übernom-

men werden, sofern sie ange-

messen sind (Verordnung zu § 22

Bundessozialhilfegesetz):

Her mit den Anträgen zu ALG II!

Die Einführung des Ar-
beitslosengelds II (ALG
II) zum 1.1.2005 löst bei

den bisherigen Arbeitslosenhilf-
ebeziehern große Ängste aus.
Nicht nur, dass die Lage auf dem
Arbeitsmarkt alles andere als ro-
sig ist und sich die eigene mate-
riellen Situation in absehbarer
Zeit  verschlechtern wird, nein,
auch das Vorgehen der Arbeitsa-
gentur möglichst schnell viele
ausgefüllte ALG-II-Anträge zu
bekommen, verunsichert viele.
Die überhastete Einführung ei-
nes nicht nur sozialpolitisch son-
dern auch handwerklich schlecht
gemachten Gesetzes wird auf
dem Rücken der Betroffenen und
im übrigen auch zu Lasten von
vielen Mitarbeitern in Arbeits-
und Sozialämtern ausgetragen.
Der Erfolgsdruck, bis zum Ende
des Jahres gegenüber der Bun-
desregierung Vollzug zu melden,
erklärt manches und kann
gleichzeitig keine Entschuldi-
gung für fragwürdige Maßnah-
men sein. Wie hart dabei am Ran-
de der Legalität operiert wird,
sollen folgende Beispiele zeigen:

Der Antrag auf ALG II mit
seinen insgesamt 16 Blättern ist
selbst für formulargewöhnte
Menschen schwere Kost. Viele

derer, die diesen Antrag in den
letzten Wochen zugeschickt be-
kommen haben, scheuen sich zu
Recht, Angaben zu machen, de-
ren Tragweite und Konsequen-
zen sie nicht absehen können.
Der dadurch verursachte schlep-
pende Rückgang von ausgefüll-
ten Anträgen lässt die Arbeitsa-
gentur nun fürchten, dass bis Jah-
resende nicht alle Anträge wie
versprochen zeitgerecht bearbei-
tet werden können. Zusätzliches
Erschwernis stellt eine noch nicht
funktionsfähige Software zur Be-
rechnung der neuen Leistungs-
bescheide dar. Da eine gesetzli-
che Verpflichtung zur unverzüg-
lichen Abgabe der ausgefüllten
Anträge nicht besteht, sind die
Behörden recht erfindungsreich,
wie sie die Antragsteller dazu be-
wegen, die Anträge auszufüllen. 

Die mildeste Form besteht
darin, die Arbeitslosenhilfebe-
zieher zu einem Beratungsge-
spräch mit der Aufforderung ein-
zuladen, dazu den ausgefüllten
ALG-II-Antrag mitzubringen.
Bei unentschuldigtem Fernblei-
ben droht dem Betroffenen eine
Sperrfrist. Die verschärfte Vari-
ante, an ausgefüllte Anträge zu
gelangen, ist die Einbestellung
zu einer dreitägigen Trainings-

maßnahme. Durchgeführt wer-
den diese Kurse bei Mannheimer
Weiterbildungsträgern. Was so
freundlich und „fördernd“
klingt, ist in Wahrheit eine Mo-
gelpackung. Auch hier droht ei-
ne Sperrzeit, wenn langzeitar-
beitsloser denkt, ich bin durch
meine langjährige Erfahrung
schlau genug, allein klar zu kom-
men. Sofern mann/frau doch der
freundlichen Aufforderung folgt,
wird spätestens zum Ende der
Trainingsmaßnahme die Abgabe
des ausgefüllten Antrages erwar-
tet. Was passiert, wenn sich der
so Geholfene immer noch nicht
in der Lage sieht, den ausgefüll-
ten Antrag abzugeben, zeigte
jüngst ein Vorfall beim bfw. Dort
wurde einer Teilnehmerin an be-
sagter Trainingsmaßnahme
schlicht und einfach der Perso-
nalausweis einbehalten mit dem
Hinweis, sie könne ihn wieder
abholen, wenn sie den ausgefüll-
ten ALG-II - Antrag vorbei bringe.

Übrigens: das Sozialamt ist
auch nicht zimperlicher. Hier
wurde rechtswidrig Betroffenen
angedroht, dass Ihnen die So-
zialhilfe gestrichen wird, wenn
sie nicht bis zu dem im An-
schreiben gesetzten Termin die
Anträge abgeben.
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1-Euro-Jobs: Arbeit um wirklich jeden Preis

Mit der Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe
zum neuen ALG II wird der für
Sozialhilfebezieher bestehende
Zwang gemeinnützige Arbeiten
für eine geringe, so genannte
Mehraufwandsentschädigung in
Höhe von 1,-- bis 2,-- Euro anzu-
nehmen, auf alle ALG II – Emp-
fänger übertragen. Vollmundig
verspricht Minister Clement 600
000 Stellen, die damit vor allem
bei Kommunen und Wohlfahrts-
verbänden entstehen sollen.
Selbst gut meinende Experten
halten diese Zahlen für absolut u-
topisch. 

Fakt ist jedoch, dass damit
für Arbeitslose ein neues Repres-
sionsinstrument geschaffen
wird, weil bei Verweigerung ei-
ner solchen „Arbeitsgelegen-
heit“ das ALG II gestrichen wer-
den kann. Und das scheint auch
primär das Ziel zu sein. 1-Euro -
Jobber werden - sofern mehr als
15 Stunden beschäftigt - nicht
mehr in der Arbeitslosenstatistik
aufgeführt, falls sie die Arbeits-
aufnahme verweigern sollten,
fliegen sie ebenfalls aus der Sta-
tistik. Das mit Hartz IV verspro-
chene Jobwunder wird so
schlicht und einfach zu einem
Statistikschwindel, der in ähnli-
cher Weise schon bei dem Jump-
Plus Programm für arbeitslose
Jugendliche durchgespielt wur-
de.

Bereits im Vorgriff auf die
Einführung von ALG II sind die
örtlichen Arbeitsagenturen in ei-
nem Rundbrief aufgefordert
worden, zum 1.10.2004 solche
Arbeitsgelegenheiten für 5% al-
ler Arbeitslosenhilfebezieher in
Zusammenarbeit mit Kommu-
nen und Wohlfahrtsverbänden
zur Verfügung zu stellen. Für
Mannheim heißt dies konkret,
dass zusätzlich zu den schon be-
stehenden ca. 560 Einsatzstellen

für Sozialhilfeempfänger 550 Ar-
beitsgelegenheiten neu für Ar-
beitslosenhilfebezieher geschaf-
fen werden. Die Mehraufwand-
sentschädigung soll in diesem
Fall wie beim ALG II nicht auf die
Arbeitslosenhilfe angerechnet
werden. Um kurzfristig 550 neue

Einsatzstellen zu schaffen, sollen
die Träger solcher Maßnahmen
damit geködert werden, dass sie
pro Einsatzstelle 500,-- Euro er-
halten. Von diesen 500,--Euro soll
dann die Mehraufwandsentschä-
digung in Höhe von max. 200,--
Euro bezahlt werden. Den Rest

sackt der Träger für seine Auf-
wendungen ein. 

Da nach der bisherigen
Rechtslage kein Arbeitslosenhilf-
ebezieher zu einer solchen Tätig-
keit verpflichtet werden kann,
heißt es in dem Rundschreiben
unter dem Stichwort Zumutbar-
keit/Zuweisung: „Für Arbeitslo-
senhilfebezieher, die eine Ar-
beitsgelegenheit mit Mehrauf-
wandsentschädigung im Sinne
des § 199 SGB III ablehnen, kön-
nen im Rahmen des SGB III keine
leistungsrechtlichen Konsequen-
zen gezogen werden (Anmer-
kung des Verfasssers: Es sind kei-
ne Sperrzeiten möglich). Es soll-
ten in diesen Fällen Trainings-
maßnahmen zur Überprüfung
der Arbeitswilligkeit angeboten
werden.“  Und wie wir bereits
wissen: bei der Ablehnung einer
Trainingsmaßnahme sind Sank-
tionen möglich. 

Mit dem Inkrafttreten
von Hartz-IV ver-
schärfen sich für die

Empfänger von ALG II die be-
reits jetzt rigiden Zumutbarkeits-
bestimmungen. Schon bisher
war  für Langzeitarbeitslose  ei-
ne schlechtere Bezahlung mög-
lich, mussten lange Wegezeiten
in Kauf genommen werden oder
ist der Berufs- und Qualifikati-
onsschutz weggefallen.

1-Euro-Jobs sind das Hinterletzte, sagen sich die Montagsdemonstranten

Jump Plus... und raus bist du 

Wann und warum hast Du So-
zialhilfe beantragt?
Weil ich schon 18 war und kein
Einkommen hatte, beantragte ich
Ende März 2004 Sozialhilfe. Zu
einem Antrag kam es erst gar
nicht, wurde gleich zum Infoge-
spräch an Jump Plus verwiesen.
Erster Termin war am 23. April. 

Wurde in der Wartezeit über-
brückend Hilfe gewährt?
Nein, wurde mir verweigert,
weil ich ja dem Jump Plus-Pro-
jekt unterlag.

Wo mußtest Du JP beantragen?
Beim BIZ (Berufsinformations-
zentrum) in E 1.

Welche Unterlagen werden da-
zu benötigt?

Eine Bescheinigung, dass man
arbeitslos gemeldet ist. Personal-
ausweis, Lebenslauf, Lohnsteu-
erkarte.

Wer fällt aus JP-Projekt heraus?
Wer mit Lebenspartner oder bei
Eltern lebt, die mit Ihrem Ein-
kommen über dem Satz liegen,
bei Behinderung, Krankheit,
Schwangerschaft ... 

Gab es in der Zeit von Antrag-
stellung bis Antritt von JP eine
finanzielle Unterstützung?
Nein, das war eine üble Ge-
schichte. Erst als uns eine kom-
petente Person half und sich bei
einer Mitarbeiterin, die für JP zu-
ständig war, einsetzte, bekam ich
für Mai 285 Euro.

Was würdest Du gerne arbeiten?
Als KFZ-Mechaniker.

Welche Arbeit wurde Dir zugeteilt?
Die Schreinerwerkstatt, weil in
der KFZ-Werkstatt alles belegt war.

Gab es einen schriftlichen Be-
scheid mit Widerspruchsmög-
lichkeit?
Nein, es wurde alles telefonisch
mit der Sachbearbeiterin des So-
zialamts besprochen und abge-
handelt.

Gab es eine Rechtsbelehrung o-
der Aufklärung über JP?
Beim Informationsgespräch
wurde ich aufgeklärt, wieviel
Geld ich bekomme. 385 Euro,
Kindergeld und Wohngeld muss
beantragt werden. Ich wurde
darüber belehrt, wer nicht er-
scheint hat keinen Anspruch auf
Sozialhilfe.

Welche Tätigkeit hast Du aus-
geübt?
Ich hab mich für KFZ-Mechani-
ker entschieden, mußte aber in
die Schreinerei, weil in der KFZ
Werkstatt alles belegt war.

Wie hast Du die Zeit bis zum 
Fortsetzung nächste Seite

Vorbemerkung: „Jump Plus“ ist ein Sonderprogramm der

Stadt Mannheim für Jugendliche und junge Erwachsene im

Alter von 18 bis 24 Jahren, die keinen Ausbildungs- oder Ar-

beitsplatz haben und sozialhilfebedürftig sind. Hehres Ziel des Pro-

gramms ist es, diese Personen „in Arbeit oder Ausbildung“ auf dem

allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln. Tatsächlich ist die Bilanz von

September  letzten Jahres bis Juni 2004 ernüchternd: mehr als 50 %

der „Zielgruppe“ verschwanden aus der Statistik. Nachfolgend ein

Interview mit einem der Betroffenen und wie es ihm erging.
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Fortsetzung von voriger Seite
Jump Plus-Projekt finanziell ü-
berbrückt? 
Ich hatte ja gar keinen Cent und
Anfang Mai bei der erneuten An-
tragstellung auf Sozialhilfe, ich
hatte einen 2. Termin am 17. Mai
zum Beschäftigungsantritt in der
Werkstatt, da hieß es: verlebt ist
verlebt; es gebe keinen Anspruch
rückwirkend auf April. Ständig
wird man so abgewimmelt. Für
Mai bekam ich dann 187 Euro,
nachdem eine Bekannte für mich
bei der Leiterin von Jump Plus
vorsprach. Meine Freundin kam
für mich auf. Durch die erhöhten
Kosten konnten wir keine Miete
zahlen. Heute sind wir aufgrund
von Schulden beide obdachlos.

Wie lange dauert der Vertrag für JP?

Ein halbes Jahr.

Und was kommt danach?
Man kann sich in der Projektzeit
auf dem Arbeitsmarkt bewerben.

Kann man anschließend Sozial-
hilfe beantragen?
Darüber wurde ich nicht aufge-
klärt.

Was wünschst Du dir für die Zu-
kunft?
Wohne notgedrungen mal hier
mal da und habe kein Einkom-
men, weil ich JP abgebrochen ha-
be. Somit ist jegliche Chance auf
eine Ausbildung oder Job aus-
sichtslos. Habe keine Perspekti-
ve, würde gerne als KFZ-Mecha-
niker oder Informatiker eine
Ausbildung machen. 

Ein Vorgeschmack auf Arbeitslosengeld II?
Mannheimer Sozialverwaltung drängt über 550 junge Erwachsene aus der Sozialhilfe

Hierzu wurden Leistungen dra-
stisch gekürzt und der Personen-
kreis verkleinert.

Die Mannheimer Sozialver-
waltung setzte die Vorschläge
des Sozialamtsleiters Hermann
Genz um. Genz war zuvor durch
seine viel kritisierten Modellpro-
jekte von „Job Center” und „Be-
darfsermittlungsdiensten” in
Köln bekannt geworden. Beson-
ders pikant: Das Mannheimer
Modell ist seit kurzem Modell-
projekt zum exemplarischen
Ausbau des Sonderprogramms
Jump Plus, quasi im Vorgriff auf
das ALG II. Sollten die Betroffe-
nen hier schon einen bitteren
Vorgeschmack auf die Arbeits-
marktreform Hartz IV bekom-
men haben? Dies würde bedeu-
ten, dass ab Januar 2005 unzähli-
ge Leistungsberechtigte aus den
ALG II - Bezug gedrängt werden.
Dahingehende CDU - Verlautba-
rungen, das ALG II - Empfänger
zum „Laternenputzen” oder zur
„Hundekotentsorgung” einge-

setzt werden sollen, sind eindeutig. 

Was bisher geschah
Hermann Genz ließ seine Re-
pressalien beschließen, als die
Bundespolitiker über die anste-
henden Arbeitsmarktreformen
berieten. In einer Drucksache der
Mannheimer Verwaltung heißt
es: „Es sollen Anreize für einen
Verbleib in der Sozialhilfe redu-
ziert werden oder gar gänzlich
gestrichen werden.”

Insgesamt sollten durch die-
se drastischen Kürzungen 21,89
Mio. EUR eingespart werden —
auf den Rücken der Einkom-
mensschwachen.

Die Mannheimer Kürzun-
gen, die einen Verbleib in der So-
zialhilfe reduzieren sollen, um-
fassen z. B.:

1) als „Herzstück” das Pro-
jekt „Job Center Junges Mann-
heim”. Ziel dieses Projektes ist es,
den Zugang junger Menschen in
der Sozialhilfe zu verhindern
oder ihren Verbleib in der Sozial-
hilfe zu beenden.

2) massive Kürzungen von
einmaligen Leistungen.

3) Senkung der angemesse-
nen Unterkunftskosten von max.
6,00 auf 4,60 EUR pro Quadrat-
meter, Reduzierung der ange-
messenen Quadratmeter (z. B.
bei Alleinstehenden von 45 auf 41
qm). 

4) Einrichtung einer Sonder-
arbeitsgruppe von besonders er-

fahrenen Sachbearbeitern zur
Senkung der „teuersten Zahlfäl-
le”.

5) Aus- und Aufbau eines
Prüf- und Kontrolldienstes (Be-
darfsfeststellungsdienst), um da-
mit eine geschätzte Gesamteins-
parung von 3 – 6 Prozent der So-
zialhilfekosten zu erwirtschaften.

Diese Repressalien gehen auf
Hermann Genz zurück. Im Spät-
sommer 2003 wurde er als Sozi-

termin gekommen.
101 Personen / 9,1 % haben

eine vermittelte Beschäftigung
nicht angetreten.

176 Personen / 16,0 % haben
eine Beschäftigung wieder abge-
brochen.

552 Personen / 50,1 % wur-
den mit dem Sonderprogramm
aus der Sozialhilfe gedrängt.

Kein Wort sagt die Bilanz
über die konkrete Heranziehung

Die Mannheimer „Maß-

nahmen zur Haushalts-

konsolidierung durch

Verbesserung der Sozialhilfe”

zeigen erste Ergebnisse: Über 550

der Sozialhilfeempfänger im Al-

ter bis zu 25 Jahren wurden aus

den Leistungsbezug herausge-

drängt.

alamtsleiter der Stadt Mannheim
aus Köln importiert. Herr Genz
ist in der bundespolitischen
Fachöffentlichkeit bekannt für
seinen rigiden Kurs gegen ein-
kommensschwache Leistungs-
berechtigte. Nach zehn Monaten
liegen nun die ersten Ergebnisse
zum Job Center vor. Dieses
Mannheimer Modell offenbart
sich zu einen sozialpolitischen S-
kandal erster Güte. 

Die „Bilanz des Sonderpro-
gramms Jump Plus” offenbart,
dass von 1100 jungen Erwachse-
nen, die durch das Job Center zu
Arbeitsgelegenheiten herange-
zogen wurden, 658 aus der So-
zialhilfe herausgedrängt wurden.

Bei einer Zwischenbilanz im
April 04 propagierte die Mann-
heimer „Stabsstelle Sozialhilfe”:
„Das Sonderprogramm zeigt
Wirkung. Die Zielgruppe für das
Programm Jump Plus hat sich
halbiert. Ziel ist es, den Zugang
junger Menschen in die Sozial-
hilfe zu verhindern oder ihren
Verbleib in der Sozialhilfe zu be-
enden”.

Am 25. Juni 04 war die näch-
ste schön verpackte Bilanz fällig: 

1100 Personen von 18 – 24
Jahren wurden zum Mannhei-
mer Sonderprogramm Jump
Plus herangezogen.

275 Personen / 25,0 % sind
nicht zum ersten Vorstellungs-

zum Sonderprogramm Jump
Plus. Ebenso nichts darüber, ob
vor der Heranziehung Sozialhil-
fe ausbezahlt wurde oder wie oft
sanktioniert wurde. Das noch
gültige BSHG ist eindeutig: Wer
sich weigert, zumutbare Arbeit
zu leisten oder zumutbare Maß-
nahmen nachzukommen, dem
ist in einer ersten Stufe der Re-
gelsatz um mind. 25 % zu kürzen
(§ 25 I BSHG). Es sagt aber auch
aus, dass zuvor eine Belehrung
zu erfolgen hat. 

Die Mannheimer Bilanz
schweigt sich auch darüber aus,
ob und inwieweit vor der „Hilfe-
versagung” die Sozialhilfe
gekürzt wurde. Eine solche „Er-
folgsbilanz” von 50 % Rausdrän-
gung aus der Sozialhilfe lässt sich
nur realisieren, wenn es gleich
zur rechtswidrigen Hilfeeinstel-
lung kommt.

Fazit
Ausweislich der Bilanz der Sozi-
alverwaltung Mannheim, wur-
den in zehn Monaten 552 Perso-
nen die Sozialhilfe komplett ver-
weigert, bzw. der Sozialhilfebe-
zug „verhindert” und „beendet”. 

Es ist anzunehmen, dass dies
in einem Großteil der jeweiligen
Fälle rechtswidrig erfolgte. An-
ders ist die Erfolgsstatistik nicht
zu interpretieren.

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung von voriger Seite
Die Damen und Herren aus

der Stabsstelle Sozialhilfe ma-
chen sich keinen Gedanken zu
dem „Verbleib” der 552 Personen
und der jungen Erwachsenen,
die trotz Not und Bedürftigkeit
aufgrund der rigiden Praxis gar
nicht erst Sozialhilfe beantragt
haben.

Über den Verbleib der jungen
Einkommensschwachen kann
man nur spekulieren.

Thesen zum Verbleib: Sie
werden von den Eltern irgend-
wie ‚mit durchgezogen’. Sie
schlagen sich mit ‚Schwarzar-
beit’ durch. Sie sind prekär und
ohne Sozialversicherung be-
schäftigt. Sie leben von Laden-
diebstahl und Einbrüchen. Sie
prostituieren sich.

Im Fazit bedeutet die Mann-
heimer Sozialhilfeverweige-
rungspraxis eine Verelendung
der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen und erhöhte Sucht-
problematiken sowie steigende
Kriminalität und Obdachlosig-
keit für diesen Personenkreis.

Mannheimer Zustände bald
bundesweit?
Erschreckend sind die Parallelen
zum ALG II, besonders dass
Mannheim jetzt sogar zum Mo-
dellprojekt ernannt wird. Dieses
sieht speziell für die unter 25-
jährigen vor, dass diese unver-
züglich nach Antragstellung in
Arbeit, Ausbildung oder Arbeits-
gelegenheit zu vermitteln sind (§
3 II SGB II). Wenn diese sich wei-
gern, dann sind ihnen sofort für
drei Monate die Regelleistungen
zu streichen, allerdings sind ih-
nen noch ergänzende Sachlei-
stungen und geldwerte Leistun-
gen (Lebensmittelgutscheine) zu
erbringen. Es besteht die Gefahr,
das mit den Hartz IV Instrumen-
ten bundesweit hunderttausen-
de Erwerbslose aus den letzten
sozialen Sicherungssystemen r-
ausgedrängt werden und dass
Mannheim dafür ein Modellpro-
jekt ist.

Schlimm ist es, wenn Figuren
wie Herr Genz diese bedenken-
lose Existenzvernichtung ohne
entsprechende Kritik der Öffent-
lichkeit betreiben können.

Harald Thome, Tacheles Online Re-
daktion. Internet: tacheles-sozialhil-
fe.de

P. S.: Zahlen und Zitate stammen aus
Informations- und Beschlussvorla-
gen der Stadt Mannheim.

Sozialdumping im Speditionsgewerbe

S
tellt euch doch mal vor…?
Wir sind eine kleine Mö-
belspedition mit zur Zeit

sechs Festangestellten, von de-
nen drei eine halbe Stelle haben,
zwei eine 3/4 Stelle und ich, der
Inhaber, eine volle Stelle. Ich
selbst bin nach Möglichkeit bei
jedem Umzug dabei, muß es
mittlerweile sogar sein, damit
sich der Auftrag rechnet. (Ich
muß Tempo machen). Aufgaben
der Geschäftsführung, Erstel-
lung von Kostenvoranschlägen
etc. werden nach den Umzügen
erledigt.

Wie ist die aktuelle Lage?
Seit zwei Jahren sinken die Auf-
tragszahlen und die Preise. Wir
haben dadurch in einem Monat
mit guter Auslastung ca. 5.000
Euro weniger Einnahmen als
2001/2002 und das bei steigen-
den Kosten für Sprit, Berufsge-
nossen-schaft, Materialeinkauf,
etc. Bis jetzt konnte ich diese Ent-
wicklung nur auffangen durch
das freiwillige Ausscheiden eini-
ger Mitarbeiter, das Aufbrauchen
meiner Rücklagen und das Ab-
melden eines unserer beiden
LKWs. Und ich kalkuliere
äußerst knapp. Da ich z.Zt. keine
Rücklagen bilde und mich selbst
völlig ausbeute, kalkuliere ich ei-
gentlich schon mit Verlust.

Die von mir geschilderte Si-
tuation ist durchaus für Betriebe
meiner Größe repräsentativ.
Trotzdem gibt es Firmen, die un-
ter Umständen 50 % billiger
sind.

Diverse Firmen in unserer
Umgebung haben interessante
Lohnsysteme: 

Der Mitarbeiter bekommt im
Monat eine gewisse Summe X
ausbezahlt, für die er mindestens

z. B. 40 Stunden die Woche er-
bringen muß, in der Regel sind es
aber viel mehr. Überstunden
werden keine ausbezahlt. Der
Mitarbeiter bekommt die ersten
20 Überstunden zum “Wohle der
Firma und Sicherung seines Ar-
beitsplatzes“ nicht ausbezahlt.
Manche Firmen lassen ihre Mit-
arbeiter 2-3 Monate auf ihren
Lohn warten.  Viele Firmen ge-
ben keinen bezahlten Urlaub,
zahlen keine Spesen. Das Um-
zugsteam bekommt keinen Stun-
densatz bezahlt, sondern eine
Fixsumme. Wenn der Umzug
schlecht kalkuliert ist, bzw. be-
wußt unter Preis angeboten wur-
de, geht es zu Lasten der Mitar-
beiter.

Die Speditionsbranche war
schon in der Vergangenheit, im
Vergleich mit anderen Bran-
chen, im Niedriglohnsektor an-
gesiedelt. Ursache dafür war u.
a. auch der sehr starke Konkur-
renzkampf. Kannst Du kurz
darstellen, wie sich die neue Ge-
setzgebung (SGBII), die spezi-
ell den  Niedriglohnsektor för-
dert und ausbaut, sowohl auf
den Spediteur, als auch auf die
in der Speditionsbranche Be-
schäftigten auswirkt?
Ich sehe nicht, wo die Förderung
des Niedriglohnsektors eine Ver-
besserung für uns bringen soll.
Eher im Gegenteil! 

Bereits jetzt gibt es im Bereich
Umzüge Angebote, die weit un-
ter dem Marktpreis liegen. Sie
kommen von staatlich oder den
Kirchen geförderten Stellen.
Oder z.B. das Arbeitsamt ver-
donnert Langzeitarbeitslose da-
zu, Praktika in Betrieben wahr-
zunehmen, die den jeweiligen
Betrieb nichts kosten. So hat eine

Spedition. bei der meine Schwe-
ster arbeitet, ständig 4  „Prakti-
kanten“ für die Dauer von je-
weils einem Monat im Lager be-
schäftigt, für die kein Cent Lohn
entrichtet werden muss.

Bei Umzügen zahlt das Sozi-
alamt oft nur noch einen Miet-
wagen und gibt Geld, damit sich
der Betroffene selbst Helfer aus
der Zeitung organisiert. Indirekt
wird damit die Schwarzarbeit
durch das Sozialamt gefördert.

Der Anteil an illegal arbei-
tenden Firmen, gegen die man
scheinbar nichts unternehmen
kann, nimmt auch zu.

Zusätzliche Konkurrenz
kommt natürlich auch aus dem
Ausland. So habe ich einen
Großauftrag (Entrümpelung ei-
nes Altershei-mes) an eine rumä-
nische Firma „verloren“, die ca.
20% günstiger war als ich.

Oder auch aus benachbarten
Großstädten. Den Auftrag über
werksinterne Umzügen in der
BASF haben eine Firma aus
Frankfurt und aus dem Ruhrpott
erhalten, einen Auftrag über die
Umzüge der Wohnblöcke an der
Waldhofstraße  eine Firma aus
Mainz. Der Mannheimer Morgen
wurde ebenfalls von einer Firma
aus Karlsruhe umgezogen, wenn
ich mich recht erinnere.

Es gibt große Firmen, die auf
Grund wohl höherer Rücklagen,
es sich leisten können, kleine Fir-
men kaputt zu machen, um sich
entsprechende noch verbliebene
Marktanteile zu sichern.

Was sind die Konsequenzen,
wenn man das Lohndumping
nicht mitmachen will?
Ich habe noch kein Lohndum-
ping in meiner Firma durchge-

Forsetzung nächste Seite

Interview mit einem Betroffenen
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Meine Erfahrungen mit
dem Projekt: „Arbeit
für Langzeitarbeitslo-

se“ sehen so aus:
Im September 2003 steckte

mich das Arbeitsamt in ein Pro-
jekt für Langzeitarbeitslose, das
ich bei der Caritas (Fairkauf)
verbrachte. Während der Pro-
jektdauer von einem halben
Jahr arbeitete ich als Helfer auf
dem Möbeltransport. Hier mein
kritischer Bericht:

Ich transportierte vor allem
kleinere Möbel wie Bänke, Ti-
sche usw. Oft hatte ich aber
nichts zu tun, weil es keine Auf-
träge gab oder weil die Aufträ-
ge von anderen Helfern erledigt

Nichts Gutes kommt ab Januar
2005 auch auf Flüchtlinge und
MigrantInnen zu.
Für wen noch nicht das Sonder-
recht "Asylbewerberleistungsge-
setz" (AsylBLG) gilt (damit ein
um 30 % geringeres Existenzmi-
nimum als "Deutsche", Sach-
statt Bargeldleistung usw.), kann
eventuell vom ALG II-Bezug aus-
geschlossen werden.
Selbst wer nach 12 Monaten ei-
nen "nachrangigen Arbeits-
marktzugang" erhält, dem wird
es durch die Abschaffung der Zu-
mutbarkeitsregeln schwer fallen,
überhaupt noch "Arbeit" zu fin-
den - denn Ausländer sind per
Gesetz keine "vorrangig zu be-
schäftigenden" Arbeitslosen.
Treffen könnte es insbesondere

jene, die bislang über eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäf-
tigung Anspruch auf eine Lohn-
ersatzleistung hatten. Einen An-
spruch auf ALG II haben aber
zunächst grundsätzlich alle Aus-
länder/innen, die weder Touri-
sten sind noch unter das Asyl-
BLG fallen.
Da die rechtliche Lage momen-
tan noch ungeklärt ist (eine Ver-
ordnung zur Durchführung des
Zuwanderungsgesetzes liegt
dem Bundesrat zur Abstimmung
vor, Infos: http://www.aufent-
haltstitel.de/stichwort/zuwg.ht
ml), wird empfohlen: Unbedingt
eine unabhängige Beratungsstel-
le aufsuchen, bevor der ALG II-
Antrag ausgefüllt wird!

Ein schwieriger Spagat.
Trotz zunächst massiver
Kritik an der Abschaffung

der Arbeitslosenhilfe und dem
Niveau von ALG II scheint es so
zu sein, dass die Spitzenverbän-
de der Wohlfahrtspflege sich im-
mer seltener zu Wort melden,
wenn es um die im SGB II vorge-
sehenen Billigjobs geht.

Fast beschwörend ist in Pres-
semitteilungen von Rot-Grün zu
lesen, dass ohne Mitwirkung der
Wohlfahrtsverbände vor Ort die
„Hartz-Reformen“ zum Schei-
tern verurteilt sein könnten.
Denn wer soll die vielen Arbeits-
gelegenheiten (Clement: 600.000)
anbieten, wenn nicht die „Sozial-

Sind die Wohlfahrtsverbände eingeknickt?

verbände“? Und in Mannheim
schwirrt die Zahl 3.000 durch die
Gegend, wobei alle wissen: selbst
wenn die Verbände wollten,
könnten sie niemals so viele
Zwangsjobs zur Verfügung stel-
len.

Seit die Bundesagentur für
Arbeit die Zahl 500 EUR verlau-
ten ließ, die an die jeweiligen Be-
schäftigungsträger pro 1-Euro-
Job monatlich fliessen sollen, die
Arbeitsverpflichteten davon a-
ber nur ca. 200 EUR erhalten sol-
len, wird immer häufiger die Fra-
ge gestellt, was mit den restlichen
300 EUR eigentlich passiert.

Die Wohlfahrtsverbände
werden jedenfalls in einer Bring-

schuld stehen, wenn es künftig
um die Beantwortung folgender
Fragen geht:

Haben sie mit dazu beigetra-
gen, dass Betroffene aus dem
ALG-II-Bezug ausgesteuert wur-
den?

Sind durch ihr Verhalten be-
stehende reguläre Arbeitsplätze
vernichtet worden?

Haben sie zur Schaffung ei-
ner Billiglohn-Ökonomie beige-
tragen?

Und wieviele 1-Euro-Jobber
haben sie in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt integriert, obwohl
doch jetzt schon bekannt ist, dass
es diese Arbeitsplätze gar nicht
gibt?

Lobby für Arme oder für sich selbst?
Hartz IV schlecht 
für MigrantInnen

wurden. (Die Arbeit reichte sel-
ten für alle Helfer.) Bis zum Fei-
erabend musste ich mir dann
Alternativen suchen wie Möbel
polieren oder Hof kehren.

Alleingelassen wurde ich
auch bei der Arbeitsplatzsuche,
weil angeblich keiner Zeit hatte.
Kurz vor Projektende hatte man
aber plötzlich Zeit, besprach
meine Situation näher und half
mir beim Bewerbungsschreiben.

Im März 2004 endete
schließlich das Projekt. Seither
bin ich erneut arbeitslos und fin-
de trotz unzähliger Bewerbun-
gen keine Arbeit. Doch das
nächste Projekt kommt be-
stimmt. Ignatz Igel

Bei Caritas ist sich jeder selbst der Nächste

Forsetzung von voriger Seite
führt. Seit ca. 2 Jahren habe ich
mein Gehalt stark gekürzt und
meine Anwesenheit in der Firma
extrem verlängert. Bei meinen
Kalkulationen berechne ich zum
Beispiel die An- und Abfahrt nur
zum Selbstkostenpreis, sämtli-
che Arbeiten, die nicht direkt
zum Umzug gehören, werden
durch mich erledigt (Aufräumen
des Geländes oder der Fahrzeu-
ge, Liefern von Kartons an unse-
re Kunden, Aufstellen von Hal-
teverbotsschildern für unsere
Umzüge, etc...).

Wir haben das Arbeitstempo
stark erhöht. Freiwillige soziale
Leistungen, wie z.B. kostenlose
Getränke während der Arbeits-
zeit können nicht mehr gestellt
werden.

Um Lohndumping bei mei-
nen eigenen Mitarbeitern nicht
anzuwenden, müßte auch ich
Praktikanten einsetzen. 

Siehst Du Möglichkeiten, die-
sem zunehmenden Konkur-
renzdruck zu widerstehen?
Vielleicht keine Qualität mehr
anbieten. Qualität wird von nur
sehr wenigen Leuten verlangt,
zumindestens vor dem Umzug.
Mit billigeren Arbeitskräften ar-
beiten.

Wenn die Zahl der umzie-
henden Haushalte nicht wieder
steigt und ein Vorgehen gegen il-
legal arbeitende Betriebe nicht
möglich ist, liegt die einzige
Chance leider im Lohndum-
ping...
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Fortsetzung von Seite 1
tatsächlichen Aufenthalten

und Personen im Haushalt) kann
nur bei einer hohen Kontroll-
dichte wirksam ermittelt wer-
den. Nicht zuletzt auch wegen
der vorbeugenden Wirkung er-
scheint ein Einsatz von zusätzli-
chem Personal in diesem Aufga-
benfeld sinnvoll und notwendig.
Orientiert an den Erfahrungen
anderer Sozialhilfeträger kann
die Zahl der Hilfebezieher bei
konsequenter regelmäßiger
Überprüfung des Hilfebedarfs
(Voraussetzung: personeller Ein-
satz in dem Umfang, dass jähr-
lich mindestens 40.000 Überprü-
fungen in Einzelfällen stattfin-
den können) vor Ort zwischen 3
- 6% verringert werden.“ (2)

1) Zitiert aus: Dietrich Schoch, Ver-
waltungsfachhochschule des Landes
Hessen: Sozialhilfe und Mis-
sbrauchsdiskussion, in: Zeitschrift
für das Fürsorgewesen Nr. 10/1998.
2) Zitiert aus: Stadt Mannheim, Pro-
gramm des Fachbereiches Soziale Si-
cherung, Arbeitshilfen und Senioren
zur Haushaltskonsolidierung durch
Verbesserung der Sozialhilfe, BV 583
/ 2003.

Armut trotz Arbeit

Die Gewerkschaft NGG
fordert deshalb existenz-
sichernden Mindestlohn.

Mehr als 1/10 der Vollzeit -
ArbeitnehmerInnen Deutsch-
lands haben weniger als die Hälf-
te des deutschen Durchschnitt-
seinkommens, Zeitarbeitnehmer
und Mini-JobberInnen nicht mit-
gezählt.

Arbeitsverträge mit Stun-
denlöhnen zwischen 2,73 Euro

berg gibt es einschlägige Tarif-
verträge mit dem Deutschen Ho-
tel- und Gaststättenverband (DE-
HOGA), in dem die meisten Be-
triebe Mitglied sind.

Eine Küchenhilfe in Baden-
Württemberg hat einen Brutto-
Stundenlohn in Höhe von 8,14
Euro, ein Koch im 1. Jahr nach der
Ausbildung 9,53 Euro. 

Beispiel aus der Praxis eines
tarifgebundenen Betriebes:

bis 3,07 Euro oder 0,70 Euro für
die Reinigung eines Hotelzim-
mers sind keine Seltenheit im R-
hein-Neckar-Dreieck. Dieses
sind aber nur die uns bekannt ge-
wordenen Fälle der letzten Monate!

Fest steht, dass es in Deutsch-
land einen immer größer wer-
denden Anteil berufstätiger
Menschen gibt, die außerhalb
von Tarifverträgen arbeiten müs-
sen; die angesichts Millionen Ar-
beitsloser – und Hartz IV – ge-
zwungen sind, jede noch so
schlecht entlohnte und/oder un-
würdige Arbeit anzunehmen; die
mit einem oder mehreren Jobs
trotzdem arm sind!

Man kann sich natürlich auf
den Standpunkt stellen: - was
geht mich das an, in meinem Be-
trieb gibt es Tarifverträge; - die
Menschen sind selber schuld,
wenn sie sich das gefallen lassen;
- wir (Gewerkschaften) gefähr-
den mit einem gesetzlichen Min-
destlohn unsere Tarifhoheit.

Aber, in unserem Land gibt
es schon lange Niedriglöhne, ta-
rifliche und nicht-tarifliche.

Wahrscheinlich in allen Bran-
chen – nicht allein im gastrono-
mischen Sektor oder im Reini-
gungsgewerbe. Ihre Wirkung
will ich an einem Beispiel erläutern:

Für die Gastronomie und
Hotellerie in Baden-Württem-

Die Küchenhilfe erhält 7,50
Euro x 169 Stunden, ohne die
Stunden und die Zuschläge ab
der 170. Stunde bezahlt zu be-
kommen, der Koch 8,68 Euro x
169 Stunden, ebenfalls ohne wei-
tere Überstundenbezahlung. E-
ventuell gibt es Schwarzgeld.

Beide „verzichten“ auf tarif-
liche Bezahlung, in der Regel
schon bei der Einstellung.

Diese Praxis ist gang und gä-
be. Warum? Das Damokles-
schwert Kündigung und Ar-
beitslosigkeit ist ständig präsent.
Der mangelnde Kündigungs-
schutz (siehe Kasten), kein Be-
triebsrat, die vielen Arbeitslosen,
die Schwarzarbeit, - all das führt
zur Akzeptanz und zum Stillhal-
ten bei nicht tarifgerechter Ent-
lohnung und/oder unwürdiger
Behandlung.

Der Konkurrenzdruck zwi-
schen Arbeitnehmern – schon
lange nicht mehr nur der Unge-
lernten – und aktuell die Zumut-
barkeitsregeln und ALG II ma-
chen die Spirale nach unten so-
zusagen zum Gesetz.

Auch d e n  Arbeitgebern, die
ihre Beschäftigten tariftreu, also
korrekt behandeln, fällt diese
Praxis auf die Füße: Sie haben da-
mit massive Wettbewerbsnach-
teile, die den Betrieb gefährden
können. Dort, wo keine Tarifver-

Hilfreiche Internet-Seiten
für ALG II-Opfer:
www.tacheles-sozialhilfe.de/
www.bag-shi.de/
www.arbeitnehmer.de/
sozialpolitik/
www.labournet.de/
www.erwerbslos.de
www.arbeitslosentreff-
mannheim.de

Attac-Mannheim
Mitgliedertreffen
jeden 1. und 3. Mittwoch ei-
nes jeden Monats
um 19.00 Uhr im Gewerk-
schaftshaus, Hans-Böckler-
Straße 1 bei ver.di 4. OG
(ehem. hbv).
E-Mail: Mannheim@attac.de
Internet: attac.de/mannheim/

Kontaktadressen:
Arbeitslosenzentrum Mann-
heim, M 1, 8-9, 68161 Mann-
heim, Tel. (0621) 14793, E-
mail: info@arbeitslosentreff-
mannheim.de. Öffnungszei-
ten Arbeitslosencafe: Mo, Mi.,
Do. 9-13 Uhr, Di. 13-17 Uhr.
Für Beratungstermine bitte
vorher telefonisch anmelden. 

Arbeitsloseninitiative Mann-
heim, M 1, 8-9, 68161 Mann-
heim, Tel. unter (0621) 14793.
Treffen: Jeden 2. und 4. Diens-
tag im Monat um 17.15 Uhr
im Arbeitslosenzentrum.

Neben dem Missbrauch der
Sozialhilfe durch die So-
zialämter befasst sich die Bro-
schüre auch mit dem „Sozial-
hilfemissbrauch durch die
Reichen“ wie Wirtschaftskri-
minalität und Steuerhinterzie-
hung. Die Broschüre kostet
5,80 Euro bei: Fachhochschul-
verlag, Kleiststraße 31, 60318
Frankfurt / Main, Tel.: (069)
1533-2820, Fax: (069) 1533-
2840, E-Mail: bestellung@fh-
verlag.de.

Wer missbraucht
eigentlich wen?

Unser Lesetipp:
Sozialhilfemissbrauch

träge gelten, gilt das eben gesag-
te in verschärfter Form!

Diese Entwicklung ist durch
Tarifverträge allein nicht mehr
zu lösen. Wer das behauptet, ig-
noriert schlicht und ergreifend
die Realitäten auf dem deutschen
(und europäischen) Arbeits-
markt. Immer mehr Arbeitneh-
merInnen werden mit ihrem
Schicksal allein gelassen. Diese
Situation ist eine gesellschaftli-
che und eine staatliche Aufgabe.

Einen gewerkschaftlichen
Beitrag sehen wir von der NGG
darin, die Forderung nach einem
existenzsichernden Mindest-
lohn gegenüber Öffentlichkeit
und Politik publik zu machen. 

Warum kann Deutschland
nicht – wie die meisten westeu-
ropäischen Nachbarstaaten –
dieses Instrument einführen?
Denn das ist europäische Erfahrung:

Gegen Niedriglöhne und
damit Armut hilft nur ein ge-
setzlicher Mindestlohn in Höhe
von 1.500 Euro.

Hilde Seibert, Gewerkschaft NGG,
Region Mannheim-Heidelberg
hildegard.seibert@ngg.net

Kündigungsschutzgesetz in
der Fassung vom 24.12.2003
§ 23 Abs. 1 : Für ab 01.01.2004
eingestellte Arbeitnehmer gilt
ein Kündigungsschutz erst
dann, wenn im Betrieb min-
destens 10 ArbeitnehmerIn-
nen à 40 Wochenstunden be-
schäftigt sind. Azubis und In-
haber werden nicht mitge-
zählt, Beschäftigte mit weni-
ger als 40 Wochenstunden
zählen nur mit 0,75 oder 0,5 Köp-
fen.


